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Das VR wird im Laufe der nächsten Zeit kaum
Änderungen erfahren und somit einige Zeit in
Kraft bleiben. Die VRE dagegen wird spätestens
jedes 2. Jahr neu herausgegeben werden. Im
übrigen sind diese Reglemente so gestaltet wor-
den, dass

- die Nummern der Titel, der Kapitel und,
soweit möglich, der Abschnitte mit der ersten
und zweiten Zahl des Kontenplans für die

Truppenbuchhaltung übereinstimmen

(Kontenplan 325 Zubereitung der Ver-
pflegung durch Gast-
stätte und Private

Titel 3.: Verpflegung

—». Kapitel 2: Naturalver-
pflegung)

- diese sowohl für den Instruktions- wie für den
aktiven Dienst Gültigkeit haben. In Zukunft
erübrigt sich somit die Diskussion über die
Verwaltung der Armee im Krieg und über die

Kriegsbuchhaltung;

- als separate Beilage zu den VRE nur noch das

Regl. 51.3/II Verzeichnis der Tankstellen
(VTS) besteht. Dieses Reglement konnte
nicht in die VRE eingegliedert werden, da es

vom Rechnungsführer ständig mitgetragen
und konsultiert werden muss;

- jede Ziffer über einen Titel verfügt, der Aus-
kunft über den Inhalt gibt;

- das alphabetische Sachregister im VR enthal-
ten ist und auf die Ziffer des VR und der VRE
hinweist.

OKK-Information

Heimreise in der 1. Klasse am Ende der Feldweibel- und Fourierschule

Für die Entlassung der Schüler aus der Feldwei-
bel-/Fourierschule bzw. aus den Kaderkursen
für HD-Dienstführer/HD-Rechnungsführer hat
das Oberkriegskommissariat im Einvernehmen
mit den zuständigen Organen der Generaldirek-
tion SBB-Marketing Personenverkehr folgende
Regelung getroffen:
Die Schüler der Feldweibel- und Fourierschulen
(bzw. der entsprechenden Kaderkurse des HD)

erhalten für das Einrücken einen persönlichen
Marschbefehl für die Reise in der 2. Klasse. Da
sie bei der Entlassung bereits die Gradabzei-
chen als höhere Unteroffiziere tragen (obschon
das Brevetdatum auf den folgenden Sonntag lau-
tet), haben sie Anrecht auf die Heimreise in der
1. Klasse. Der persönliche Marschbefehl, Teil
«Billett», ist durch das Schulkommando ent-
sprechend zu korrigieren.

Sie lesen im nächsten <Der Fourier»

Die letzte Ausgabe im 59. Jahrgang bringt
hauptsächlich die effektiven Neuerungen mit
dem Verwaltungsreglement «VR 87». Konse-

quenzen bei der Truppenbuchhaltung und die
Schlussfolgerungen gehören ebenfalls zum
Inhalt dieser Nummer. Als zweiten Beitrag
publizieren wir das aufvier Seiten zusammenge-

fasste Inhaltsverzeichnis der 12 Ausgaben des
Jahres 1986. Zur besseren Übersicht und zum
leichteren Auffinden von erschienenen Artikeln
sind die Textseiten im «Der Fourier» fortlaufend
numeriert. Zusammen mit dem detaillierten
Inhaltsverzeichnis haben Sie dann ein geeigne-
tes Nachschlagewerk.
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